
__________________________________  
 
__________________________________  
 
__________________________________  
Absender  
 
 
Herrn 
Ricco Günther 
Bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger 
Breitenbacher Straße 3 
08393 Schönberg / OT Pfaffroda 
 
 
 

Mitteilung gemäß § 1(2) Schornsteinfeger-
Handwerksgesetz über die Abmeldung/Stilllegung einer 
Feuerungsanlage 
 
Anwesen/Grundstück : 
 
_________________________________________________ 
Ort, Straße, Hausnummer 
 

Eigentümer/Betreiber : 
 
_________________________________________________ 
Name, Vorname ( Eigentümer bzw. Betreiber) 
 

Feuerungsanlage : 
 
____________________________________________________ 
Art, Bezeichnung, Aufstellort der Feuerungsanlage bzw. Feuerstätte 
 

Hiermit melde ich die o.g. Feuerungsanlage ab. Ich versichere, 
dass die Anforderungen nach § 3(1) der Kehr –und 
Überprüfungsordnung bezugnehmend auf die Stilllegung 
eingehalten wurden. 
 
___________________                                     _____________ 
Ort, Datum                                                                                Unterschrift/Eigentümer 

 
 



 
 
(3) 

Auszug Kehr –und Überprüfungsordnung 
 
Von der Kehr- und Überprüfungspflicht sind ausgenommen: 

1. dauerhaft stillgelegte Anlagen nach Absatz 1, wenn die Anschlussöffnungen für Feuerstätten an der 
Abgasanlage dichte Verschlüsse aus nicht brennbaren Stoffen unter Beachtung der erforderlichen 
Feuerwiderstandsdauer der Abgasanlage haben, bei Feuerstätten für gasförmige Brennstoffe die Gaszufuhr 
durch Verschluss der Gasleitungen dauerhaft unterbunden ist und eine Mitteilung über die dauerhafte 
Stilllegung an die zuständige bevollmächtige Bezirksschornsteinfegerin oder den zuständigen 
bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger schriftlich oder elektronisch erfolgt ist, 
 
 
Auszug Schornsteinfegerhandwerksgesetz 

§ 1 

Eigentümerpflichten 

(1)  Eigentümer von Grundstücken und Räumen sind verpflichtet, kehr- und überprüfungspflichtige 
Anlagen fristgerecht reinigen und überprüfen sowie die nach der jeweils geltenden Fassung der 
Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. 
März 1997 (BGBl. I S. 490), zuletzt geändert durch Artikel 4 der Verordnung vom 14. August 2003 
(BGBl. I S. 1614), vorgeschriebenen Schornsteinfegerarbeiten durchführen zu lassen. Das 
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie wird ermächtigt, mit Zustimmung des 

Bundesrates zum Zweck der Erhaltung der Betriebs- und Brandsicherheit, des Umweltschutzes, der 
Energieeinsparung und des Klimaschutzes durch Rechtsverordnung zu bestimmen, 

1. welche Abgasanlagen, Feuerstätten, Rauchableitungen, Lüftungsanlagen oder sonstige Einrichtungen 
(Anlagen) in welchen Zeiträumen gereinigt und überprüft werden müssen, 

2. welche Grenzwerte an Ab- und Verbrennungsgasen zum Erhalt der Betriebs- und Brandsicherheit von 
diesen Anlagen nicht überschritten werden dürfen, 

3. welche Verfahren bei der Reinigung und Überprüfung einzuhalten sind. 

Die Landesregierungen werden ermächtigt, über die vom Bundesministerium für Wirtschaft und 

Technologie getroffenen Regelungen hinaus durch Rechtsverordnung weitere Anlagen zu bestimmen, die 
zu den in Satz 2 aufgeführten Zwecken gereinigt und überprüft werden müssen, und in welchen 
Zeiträumen dies zu geschehen hat. 

(2)  Die Eigentümer haben Änderungen an kehr- und überprüfungspflichtigen Anlagen, den Einbau neuer 

Anlagen und die Inbetriebnahme stillgelegter Anlagen den jeweiligen bevollmächtigten 
Bezirksschornsteinfegern oder Bezirksschornsteinfegermeistern unverzüglich mitzuteilen. Mitzuteilen 
ist auch die dauerhafte Stilllegung einer kehr- und überprüfungspflichtigen Anlage. 

(3)  Die Eigentümer und Besitzer von Grundstücken und Räumen sind verpflichtet, den jeweiligen 
bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegern für die Durchführung der Tätigkeiten nach § 14 Abs. 1 

und § 15 sowie den Bezirksschornsteinfegermeistern für die Durchführung der Tätigkeiten nach § 13 
des Schornsteinfegergesetzes Zutritt zu den Grundstücken und Räumen zu gestatten. Die gleiche 
Pflicht besteht, wenn Beauftragte der zuständigen Behörde eine verweigerte Reinigung, Überprüfung 
oder Messung aufgrund eines vollziehbaren Verwaltungsaktes im Wege der Ersatzvornahme 
durchzusetzen haben. Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des 
Grundgesetzes) wird insoweit eingeschränkt. 
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